
 
 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Peuerbach! 
 
Nachstehend darf ich Sie über Folgendes informieren:  

 
 

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 08. April 2018  
 

Für die am Sonntag, 08. April 2018 stattfindenden  Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen werden folgende 

Wahlvorschläge kundgemacht:  
 

GEMEINDERATSWAHL:        

                         Parteibezeichnung      Kurzbezeichnung   Bewerberzahl 

Liste 1   Österreichische Volkspartei     ÖVP     50   

Liste 2  Freiheitliche Partei Österreichs    FPÖ     23   

Liste 3   Sozialdemokratische Partei Österreichs  SPÖ      24   

Liste 4   Die Grünen – Die Grüne Alternative     GRÜNE      9   

Liste 5  Bürgerliste Peuerbach      TOP       7 

Liste 6   Gemeinsame Zukunft Bruck-Waasen/Peuerbach   GZBWP    20   

 

BÜRGERMEISTERWAHL: 

Bewerber                                Geburtsjahr  Partei 

Oberlehner Wolfgang Anton   1956   ÖVP 

Donninger Johannes   1967   FPÖ  

Peham Friedrich   1962   SPÖ 

Dr. Gollner Martin Karl  1968   TOP 

Schauer Roland    1982   GZBWP 
 

Die Wahlvorschläge mit den Namenslisten der Bewerber(innen) finden sie auf der Gemeindehomepage 

www.peuerbach.at/Buergerservice/Amtstafel.  
 

Sollten Sie wegen Ortsabwesenheit, aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen an der Ausübung Ihres 

Wahlrechtes am Wahltag verhindert sein, können Sie Ihr Wahlrecht mit einer Wahlkarte (Briefwahl) ausüben. 

Anträge auf Wahlkarten können bereits im Stadtamt/Bürgerservice eingereicht werden, nutzen Sie dazu auch 

das Service www.wahlkartenantrag.at. Die amtliche Wahlinformation wird Ihnen zeitgerecht vor der Wahl im 

Postweg zugestellt. 
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Breitbandausbau  
 

Im März beginnt die Energie AG mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Peuerbach. Das Gemeindegebiet 

ist in vier Baulose unterteilt. Gestartet wird mit dem Baulos 1 „Eckartsroith“ bestehend aus den Ortschaften 

Blindenau, Eckartsroith, Holzleithen, Hub, Itzling, Mittereibach, Oberaching, Oberndorf, Oberweiding, Parz bei 

Gattern, Prambeckenhof, Staureth, Stefansdorf, Untereibach und Winkl.  
 

Im Baulos 2 „Adenbruck“ mit den Ortschaften Adenbruck, Breitau, Bruck an der Aschach, Dunkenedt, Freiling, 

Fuchshub, Gschwendthäuser, Mühlbrenning, Oberngrub, Ratzling, Usting, Waasen und Waasnerau beginnen 

demnächst die Hausbesuche, um allen Bürgern und Bürgerinnen das Projekt Breitbandausbau genau zu 

erläutern. Da der Ausbau des Glasfasernetzes für unsere Region notwendig und sehr wichtig ist, hoffen wir auf 

zahlreiche Anmeldungen. Je früher die erforderliche Anzahl der Hausanschlüsse vorhanden ist, umso schneller 

kann der Ausbau fortgesetzt werden.   
 

Falls Sie die Aktion unterstützen und Hausbesuche durchführen möchten - wir 

brauchen viele, damit die Vollversorgung umgesetzt werden kann - melden 

Sie sich bitte am Stadtamt (Bau- u. Infrastrukturabteilung, Gerhard Baumgartner 

Tel. 07276/2255-400). Nutzungsverträge liegen auch am Stadtamt auf (auch für 

die Baulose 3 „Buch“ und 4 „Untertreßleinsbach“) und können in der 

Bürgerservicestelle im EG zu den Amtsstunden abgeholt und auch wieder abgegeben werden.  
 

Stellenausschreibung Reinigungskraft 
 

Gemäß §§ 8 und 9 des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 wird der Dienstposten einer 

teilzeitbeschäftigten Reinigungskraft zur Besetzung öffentlich ausgeschrieben. 
 

Dienstpostenbeschreibung: unbefristetes Vertragsbedienstetenverhältnis, Probezeit ein Monat,  

Funktionslaufbahn GD 25, Teilzeitbeschäftigung mit ca. 10 Wochenstunden, Dienstbeginn ehestmöglich 
 

Aufgabenbeschreibung: Reinigungsdienst in allen Gemeindedienststellen 
 

Aufnahmevoraussetzungen: 

- Österr. Staatsbürgerschaft bzw. EU-Staatsangehörigkeit, Mindestalter 17 Jahre 

- persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung  

- ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

- bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- bzw. Zivildienst. 

- Kenntnisse im Umgang mit Reinigungsmitteln und –geräten  

- gute Umgangsformen, Sinn für Sauberkeit und Ordnung, Verlässlichkeit, Flexibilität in Bezug auf 

Dienstzeit, Bereitschaft zu Mehrleistungen 

- sicheres und bürgerfreundliches Auftreten, verantwortungsvolles Handeln, Teamorientierung, 

Eigeninitiative, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Genauigkeit 

- Berufserfahrung in der Reinigung erwünscht 

Auswahlverfahren: 
Objektivierungsverfahren mit Vorstellungsgespräch 

 

Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen wie Urkunden, Zeugnisse und Lebenslauf mit aktuellem 

Lichtbild sind bis spätestens Mittwoch, 21. März 2018 beim Stadtamt Peuerbach schriftlich einzureichen. Für 

etwaige Rückfragen steht Stadtamtsleiter Helmut Ertl, Tel. 07276/2255-202, gerne zur Verfügung. 
 

Ferialjob im Freibad und Stadtamt  
 

Für die Kassiertätigkeit im Freibad (Badesaison 2018 - Mai bis Ende August) und im Stadtamt (Einscannen von 

Buchhaltungsunterlagen) ist ein Ferialjob zu vergeben. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Stadtamtsleiter 

Helmut Ertl, Tel. 07276/2255-202. 
 

Altstoffsammelzentrum – Stellenausschreibung  
 

Der BAV Grieskirchen sucht ab sofort Aushilfskräfte für die Altstoffsammelzentren im Bezirk 

Grieskirchen. Bewerbungsbögen erhalten Sie in allen Altstoffsammelzentren oder unter 

www.umweltprofis.at/grieskirchen (Downloads).   
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Vorankündigung – Personalaufnahme 1 Kindergartenpädagogin/-pädagoge 
 

Im Kindergarten Bruck-Waasen wird der Dienstposten eines(r) Kindergartenpädagogen(in) wegen 

Pensionierung einer Pädagogin ab 1. September 2018 neu besetzt. Das Beschäftigungsausmaß beträgt derzeit 

ca. 90 % und wird dem Bedarf entsprechend festgesetzt. Das Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Zeit 

eingegangen. 
 

Aufgabenbeschreibung: Führung einer Kindergartengruppe in unserem derzeit dreigruppigen 

Gemeindekindergarten.  
 

Bewerber/-innen müssen die Voraussetzungen nach den Bestimmungen des Oö. Gemeinde-, Dienstrechts- und 

Gehaltsgesetzes 2002 i.V.m. Oö. Kinderbetreuungs-Dienstgesetz 2014 mit Dienstbeginn erfüllen. 
 

Die detaillierte Stellenausschreibung wird zeitgerecht auf der Amtstafel, der Homepage www.peuerbach.at und 

in der STADTINFO PEUERBACH veröffentlicht. Bewerbungen werden jederzeit gerne erwartet. 

Ansprechpersonen: 

Kindergarten Bruck-Waasen – Leiterin Margit Hörmandinger, 07276/3410 

Stadtamt Peuerbach – AL-Stv. Gerhard Baumgartner Tel. 07276/2255-400 
 

Zurückschneiden der Bäume, Hecken und Sträucher  
 

Immer wieder ist festzustellen, dass überhängende Äste, Sträucher und Hecken 

an Straßen und Gehsteigen die Verkehrssicherheit einschränken oder die freie 

Sicht über den Straßenverlauf oder auf Einrichtungen zur Regelung und 

Sicherung des Verkehrs nehmen. Dadurch werden die Einsatzfahrzeuge u.a. im 

Rahmen des Winterdienstes bzw. der Straßenreinigung behindert und sogar 

beschädigt. Die Stadtgemeinde Peuerbach erwartet sich daher im Sinne der 

Verkehrssicherheit, dass die Grundbesitzer der Verpflichtung nachkommen 

und die Hecken, Bäume udgl. zeitgerecht zurückschneiden. Sollte dieser 

Verpflichtung nicht nachgekommen werden, droht eine Anzeige.  

Für die Entsorgung von Baum-, Strauch- und Grünschnitt bietet die Gemeinde die Möglichkeit, derartige 

Abfälle bei der Kompostieranlage Hildebrandt abzugeben. In der Abfallgebühr ist die Anlieferung von 7 m³ 

als Freimenge enthalten. Bitte nutzen Sie das Angebot und entsorgen Sie Ihre Gartenabfälle nicht auf fremden 

Grundstücken oder im Wald. 

Kompostieranlage Hildebrandt, Pühret 5, 4722 Peuerbach, Tel.: 07276/3618 

Öffnungszeiten: März bis November (je nach Winterverhältnisse) jeweils  

Mo. und Fr. von 13:00 bis 17:00 Uhr 
 

Baufertigstellungsanzeige – OÖ Baurecht 
 

Die Fertigstellung von Neu-, Zu- oder Umbauten von Kleinhausbauten (Wohngebäude mit 2 Geschoßen und 

nicht mehr als 3 Wohnungen) und Nebengebäuden ist vom Bauherrn der Baubehörde mittels 

Fertigstellungsanzeige gem. § 42 OÖ Bauordnung 1994 idgF schriftlich anzuzeigen.  

Alle übrigen Gebäude unterliegen ebenfalls der Fertigstellungsanzeigepflicht. Dazu dient das Formular 

gemäß § 43 OÖ Bauordnung 1994 idgF. Diesem sind entsprechende Bauführerbestätigungen gemäß 

Vorschreibung im Baubewilligungsbescheid anzuschließen. 

Die Formulare dazu sind am Stadtamt Peuerbach erhältlich bzw. können von der Homepage der Stadt 

Peuerbach heruntergeladen werden: www.peuerbach.at/Buergerservice/Formulare. Die Fertigstellungsanzeige 

ist die Voraussetzung für die Benützung der Gebäude und ersetzt die früher übliche Kollaudierung. 

Sollte für ein Bauvorhaben in der Vergangenheit noch eine Fertigstellungsanzeige ausständig sein, so werden 

Sie dringend aufgefordert, diese dem Stadtamt Peuerbach nachzureichen. Die Meldung über die Fertigstellung 

bzw. Teilfertigstellung eines Bauvorhabens bzw. die Erfüllung aller Auflagen liegt in der Eigenverantwortung 

des Bauherrn. 
 

 
 

Impressum/Offenlegung gem. §§ 24f MedienG: Medieninhaber, Herausgeber und Druck: Stadtgemeinde Peuerbach, Rathausplatz 1, 4722 

Peuerbach, Ansprechpartner: Regierungskommissär Andreas Wenzl, AL Helmut Ertl, Sabine Roithner Tel.: 07276/2255-0, E-Mail: 

stadt@peuerbach.ooe.gv.at, Web: www.peuerbach.at; Gemeindenummer: 40835, Fotos: Stadtamt Peuerbach, Goldhaubengruppe, pixabay: 

Medienlinie gem. § 25 Abs. 4 MedienG: Gemeindenachrichten der Stadtgemeinde Peuerbach -  dient der Information über die  Stadtgemeinde 
Peuerbach  
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Einhaltung des OÖ Hundehaltegesetzes  
 

Immer wieder wird am Stadtamt Peuerbach darüber Beschwerde geführt, dass Hundehalter 

ihren Hunden in fremden Gärten, auf Spielplätzen, in Parkanlagen, sowie auf öffentlichen 

Plätzen das Geschäft verrichten lassen. Die Hundebesitzer werden darauf hingewiesen, mit 

ihren Hunden nicht an Orten, wo sich Personen zum Erholen oder Spielen aufhalten, Gassi 

zu gehen.  
 

Weiters wird abermals auf die Einhaltung des § 6 Abs. 3 des OÖ Hundehaltegesetzes hingewiesen: 

 „Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des Hundes, welche dieser an öffentlichen Orten im 

Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und entsorgen“. 
 

Sollten Ihnen Vorfälle bekannt sein/werden, ersuchen wir die Bürger/-innen dies am Stadtamt Peuerbach zu 

melden, damit mit den Hundehaltern direkt Kontakt aufgenommen werden kann.  
 
 

Österlicher Kunsthandwerksmarkt „Nadel & Faden“  
 

Die Goldhauben- Kopftuch- und Hutgruppe lädt zum Österlichen 

Kunsthandwerksmarkt im Kulturzentrum Melodium herzlich ein.  
 

Samstag, 17. März 2018   10:00 bis 17:00 Uhr 

Sonntag, 18. März 2018   09:00 bis 17:00 Uhr 
   

Jeder Besucher erhält ein kleines süßes Präsent! 
 

 Über 70 Aussteller  

 „Nadel & Faden“ – zu diesem Thema werden verschiedenste Handarbeitstechniken gezeigt 

 Schokoladenwerkstatt 

 Eltern-Kind-Zentrum:  Kinderprogramm - Osterbasteleien  

 Fachschule Andorf: Österliche Vielfalt aus Brioche  
 

Betrüger am Telefon – Die Polizei warnt! 
 

Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon. Bitte beachten Sie diesbezüglich folgende Sicherheitstipps:   
 

 Geben Sie nie am Telefon Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen bekannt 

 Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen  

 Lassen Sie sich am Telefon nicht verunsichern bzw. unter Druck setzen  

 Lassen Sie sich nicht durch vermeintliche Notrufnummern auf Ihren Telefondisplay täuschen  

 Im Zweifelsfall rufen Sie die Polizei oder gehen Sie zu nächsten Polizeidienstelle  

 Teilen Sie verdächtige Wahrnehmungen unbedingt der Polizei mit 

 Die Polizei ruft nie vom Polizeinotruf an und verlangt auch kein Geld oder Wertsachen  
 

Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie unter http://bundeskanzleramt.at/202/start.aspx, bei der nächsten 

Polizeidienststelle oder bei der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes OÖ unter Tel. 059133/403750.  
 

Afrikanische Schweinepest –Information Amtstierarzt zur Prävention 
 

Die Bekämpfung der – für Menschen absolut ungefährlichen – Afrikanischen Schweinepest (ASP) beim 

Wildschwein gestaltet sich schwierig. Die nächstgelegenen Erkrankungsfälle traten in folgenden Ländern auf: 

Ukraine, Polen und zuletzt auch in Tschechien und Rumänien. 
 

Zum Schutz der Hausschweinebestände vor ASP werden Sie ersucht, einige wichtige Vorsorgemaßnahmen 

einzuhalten. Informationen dazu erhalten Sie am Stadtamt Peuerbach oder unter www.peuerbach.at/NEWS.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Andreas Wenzl 
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